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unter allen Aspekten zufriedenstellend und im Einklang mit
der internationalen Legitimität gelöst ist,

1. dankt dem Ausschuss für die Ausübung der unver-
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine
Bemühungen bei der Wahrnehmung der ihm von der General-
versammlung übertragenen Aufgaben und nimmt Kenntnis
von seinem Jahresbericht46, namentlich den in Kapitel VII
enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen;

2. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin alles zu
tun, um die Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, einschließlich seines Rechts auf
Selbstbestimmung, zu fördern, den Nahost-Friedensprozess
mit dem Ziel der Herbeiführung der Zwei-Staaten-Lösung
unter Zugrundlegung des Grenzverlaufs von vor 1967 und der
gerechten Lösung aller Fragen betreffend den endgültigen
Status zu unterstützen und internationale Unterstützung und
Hilfe für das palästinensische Volk zu mobilisieren, und er-
mächtigt in dieser Hinsicht den Ausschuss, in seinem gebil-
ligten Arbeitsprogramm alle Anpassungen vorzunehmen, die
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66/15. Sekretariats-Abteilung für die Rechte der 
Palästinenser

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes51,

insbesondere Kenntnis nehmend von den Maßnahmen,
die der Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen
Rechte des palästinensischen Volkes und die Sekretariats-Ab-
teilung für die Rechte der Palästinenser im Einklang mit ih-
rem jeweiligen Mandat ergriffen haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/40 B vom 2. De-
zember 1977 und alle ihre späteren einschlägigen Resolutio-


